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Wie steigert ein QM-System den 
wirtschaftlichen Ordinationserfolg?
Jeder Steuer- und Ärzteberater, 
der seine Aufgabe ernst nimmt, 
begrüßt das Engagement der Ärz-
tekammer in Sachen Qualitätssi-
cherung. Qualitätsmanagement-
systeme hüten nicht nur die 
medizinische Güte der Ordina-
tion, sondern unterstützen auch 

den wirtschaftlichen Erfolg. Ich 
beobachte, dass Ordinationen, die 
nach QM-Kriterien arbeiten und 
organisiert sind, eindeutig bessere 
Erträge erwirtschaften als jene, die 
sich noch nicht mit diesem Thema 
auseinander gesetzt haben. Die Er-
klärung ist einfach: Die teilweise 

oder gesamte Einführung eines 
QM-Systems erfordert die inten-
sive Beschäftigung des gesamten 
Ordinations-Teams mit Arbeits-
abläufen, Patientenkommunika-
tion und Kostengebarung. Fest-
geschriebene und standardisierte 
Arbeitsregeln bringen dadurch 
Zeit- und Geldersparnis. 

Dazu kommt die Absicherung 
gegen Risiken wie Mitarbeiter-
wechsel und Urlaubsengpass: 
Fixe Aufgabenzuteilungen und 
Arbeitsplatzbeschreibungen ver-
hindern das Chaos, wenn wich-
tige Know-how-Träger ganz oder 
vorübergehend für die Ordination 
ausfallen. 

Betriebswirtschaftliche Steue-
rungsinstrumente wie Budgetie-
rung oder Investitions- und Liqui-
ditätsplanung sind dabei wichtiger 

Teil jeder unternehmerischen Qua-
litätssicherung. Im freiwilligen 
ÖQM-System der Ärztekammer 
finden sich diese Anforderungen 
im Modul Steuerung und Führung. 
Als Steuerberaterin kann ich nur 
immer wieder betonen, dass Fi-
nanzpläne, beschleunigte Hono-
rarabrechnungen und erweiterte 
Mitarbeiterführung sich unmit-
telbar positiv auf die Wirtschafts-
kraft der Ordination auswirken. 
Ein Großteil des Effektes ist da-
bei psychologisch zu begründen: 
Ein Ordinationsinhaber, der die 
Zahlen seines „Kleinunterneh-
mens“ kennt, setzt entsprechende 
Handlungen. Verdrängen oder  
Ignorieren von Problemen werden 
dadurch ausgeschlossen – die häu-
figsten Ursachen für schlechten 
Unternehmenserfolg. 
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Registrierung und Antragstel-
lung können auch nach Kauf und 
Lieferung erfolgen. Allerdings darf 
die Rechnung zum Zeitpunkt der 
Einreichung nicht älter als sechs 
Monate sein. Rechnungen bzw. 
Leasingverträge müssen die Er-
klärung sowie die Höhe des Mo-
bilitätsbonus enthalten, den der 
Autohändler bzw. der Verband der 
Autoimporteure übernehmen. Da-
für gibt es einen ellenlangen Bei-
spieltext, der exemplarisch auf 
umweltfoerderung.at zu finden 
ist. Ohne erfolgte Gewährung 
des E-Mobilitätsbonusanteils der 
Fahrzeug importeure gibt es auch 
keinen Zuschuss durch die KPC. 
Und es braucht eine Bestätigung 
über einen Stromliefervertrag, der 
den Bezug von 100 Prozent Strom 
aus erneuerbarer Energie garan-
tiert. Außerdem:  Bei leasingfi-
nanzierten Fahrzeugen ist eine 
Finanzierungsvariante mit Depot-
zahlung vorgeschrieben. 

Ladestationen für die Ordi

Das neue E-Mobilitätspaket un-
terstützt auch private bzw. be-
triebliche Investitionen in Lade-
stationen. So werden erstmals 

Heimladestationen (Wallboxes) 
unterstützt und die Förderung 
für Ladestationen in Mehrpartei-
enhäusern verdreifacht. Diese La-
destationen müssen aber immer 
öffentlich zugänglich sein. Für 
Ärztezentren, größere Primärver-
sorgungseinrichtungen oder Ordi-
nationen mit eigenen Parkplätzen 
ist ein derartiges Angebot durch-
aus von Interesse. Gefördert wird 
dabei die Errichtung von Stand-
säulen oder Wallboxes. Öffentlich 
zugänglich bedeutet laut Kom-
munalkredit, dass die Ladestelle 
an Werktagen während mind. acht 

Stunden für die Öffentlichkeit ver-
fügbar sein muss und das Bezah-
len für Nutzung und Strombezug 
ohne Vertrag mit dem Ladestellen-
betreiber möglich ist. 

Mut zur Wende 

Bei den für Ordinationen infrage 
kommenden Installationsvarian-
ten sind Förderhöhen von 200 Euro 
(für langsame Stationen mit max. 
22 kW) bis zu 2.000 Euro für Stand-
säulen für beschleunigtes Laden 
(22–43 kW) vorgesehen. Schnell-
lader mit mehr als 43 kW dürfen 
mit 10.000 Euro Zuschuss rechnen. 

Die Regierung betont, an allen 
Mobilitätsfragen nur über An-
reize und nicht über Verbote aktiv 
werden zu wollen. Die Messlatten 
liegen allerdings hoch. Denn die 
Neuzulassungen von E-Fahrzeu-
gen bleiben trotz aller Anreize auf 
niedrigem Niveau, wenngleich sie 
permanent steigen. Von Jänner bis 
November 2018 sind knapp 6.200 
reine E-Autos in Österreich neu zu-
gelassen worden. Das entspricht 
1,9 Prozent der Gesamtzulassun-
gen. Der Anteil am Gesamtbestand 
beträgt damit 0,4 Prozent. Da be-
steht noch viel Luft nach oben. ■

Modell BMW i3  
94 Ah

Hyundai  
IONIQ Elektro

Mercedes-
Benz B250e

Nissan  
Leas Visia

Volkswagen  
e-Golf

Fahrzeugpreis brutto 36.900 € 33.990 € 39.800 € 30.805 € 37.990 €
Fahrzeugpreis netto 30.750 € 28.325 € 33.167 € 25.671 € 31.658 €
abzgl. Importeursanteil 
E-Mobilitätsbonus –1.500 € –1.500 € –1.500 € –1.500 € –1.500 €

Summe netto 29.250 € 26.825 € 31.667 € 24.171 € 30.158 €
NoVA – – – – –
Ust  5.850 €  5.365 €  6.333 €  4.834 €  6.032 €
Summe brutto 35.100 € 32.190 € 38.000 € 29.005 € 36.190 €
abzgl. Bundesanteil  
E-Mobilitätsbonus –1.500 € –1.500 € –1.500 € –1.500 € –1.500 €

Endkundenpreis brutto 33.600 € 30.690 € 36.500 € 27.505 € 34.690 €
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